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Explosionsgefahr besteht in nahezu allen 
verfahrenstechnischen Anlagen, in denen 
auch Kälteanlagen zum Einsatz kommen: 
In der chemischen und petrochemischen 
Industrie, im Bergbau, bei der Erdöl- und 
Erdgasförderung. Hier entstehen in vielen 
Bereichen brennbare und explosive Gase, 
Dämpfe und Nebel. Diese entstehen bei 
Herstellungsprozessen, bei der Verarbei-
tung, beim Transport und bei der Lagerung 
(z. B. in Lackierereien, Raffinerien, Chemie-
unternehmen, Forschungsbetrieben).

Die Ursprünge der Regelungen zur Vor-
beugung von Explosionsgefahren gehen auf 
den Bergbau zurück. Heute ist der Explo-
sionsschutz durch die so genannten ATEX-
Richtlinien geregelt, welche europaweite, 
einheitliche Mindeststandards schaffen. 
ATEX leitet sich aus dem französischen AT-
mosphères EXplosibles ab. In Deutschland 
wurden diese Richtlinien durch die Betriebs-
sicherheitsverordnung und das Gerätesicher-
heitsgesetz umgesetzt. Mit In-Kraft-Treten 
wurde u.  a. die Verordnung über elektrische 
Anlagen in Ex-Bereichen (ElexV) ungültig.

Die ATEX-Richtlinien beinhalten nun 
auch den in vielen nationalen Regelungen 
bisher vernachlässigten mechanischen Ex-
plosionsschutz. Deshalb sind jetzt auch 
nichtelektrische Betriebsmittel (mechani-
sche Bauteile) prüf- oder wenigstens beur-
teilungspflichtig. 

Beispiel: Mit In-Kraft-Treten dieser 
Richtlinie kann eine Kälteanlage in einer 
explosionsgefährdeten Umgebung nicht 
mehr ohne weiteres mit einem herkömm-
lichen offenen Verdichter und einem Ex-
Antriebsmotor gebaut werden. Auch der 
rein mechanische offene Verdichter unter-
liegt jetzt der Explosionsschutzrichtlinie.

Auch diese nichtelektrischen Betriebs-
mittel müssen bezüglich ihrer Oberflä-

chentemperatur, elektrostatischen Aufla-
dung und anderer potenzieller Zündquellen 
betrachtet werden. Somit sind fast alle 
Komponenten einer Kälteanlage (Verdich-
ter, Verdampfer und Verflüssiger,  aber 
auch Ventile und sonstige Bauteile) hin-
sichtlich ihrer Zündgefahr zu beurteilen 
und zu bewerten.

Die „Betreiber“-ATEX  
(EG-Richtlinie 1999/92/EG =>  
Betriebssicherheitsverordnung)

Um zu entscheiden, welche Sicherheits-
standards für die eingesetzten Geräte er-
forderlich sind, ist die Zoneneinteilung des 
Aufstellungsbereiches entscheidend. Ge-
mäß Betriebssicherheitsverordnung muss 
jeder Arbeitgeber (Betreiber) eine „Gefähr-
dungsbeurteilung“ in seinem Betrieb 
durchführen und entsprechend dokumen-
tieren. Dies betrifft die Bereitstellung und 
Benutzung von Arbeitsmitteln ebenso wie 
die Wechselwirkungen mit der Arbeitsum-
gebung. Arbeitgeber, die Betriebe mit ex-
gefährdeten Bereichen unterhalten, müs-
sen dort eine Einteilung nach Ex-Zonen 
vornehmen und die Anforderungen an die 
Arbeitsstätten festlegen. Dies ist im so 
genannten Explosionsschutzdokument 
festzuhalten. Danach muss der Auftragge-
ber vor der Annahme von Aufträgen ge-
fragt werden. Diese Einteilung darf aus 
Haftungsgründen auf keinen Fall durch 
den Kälteanlagenbauer selbst vorgenom-
men werden. Hier handelt es sich eindeu-
tig um eine Betreiberpflicht. Mehr denn je 
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sekundärer Explosionsschutz eine 
Vermeidung der Zündung von ex-
plosiver Atmosphäre notwendig. 

Dies geschieht durch die Verwen-
dung entsprechender Geräte, Bautei-

le und Materialien. Zusätzlich sind 
entsprechende Anweisungen und Vorge-

hensweisen für die Arbeit in solchen 
Bereichen zu berücksichtigen. 

Kennzeichnung
Neben der Zoneneinteilung sind im Explo-
sionsschutzdokument die wichtigsten Ei-
genschaften des/der explosiven Stoff(e) zu 
deklarieren. Als Ergebnis hieraus ergeben 
sich die Voraussetzungen für die einzuset-
zenden Komponenten. Detaillierter als 
bisher wird in Gruppen, Kategorien, Zünd-
schutzarten, Unterexplosionsgruppen und 
Temperaturklassen unterschieden. In ei-
nem umfangreichen Kennzeichnungs-
schlüssel wird: 
>  nach Gruppen unterschieden, ob das 

Gerät Unter- oder Übertage verwendet 
wird (I oder II), 

>  gekennzeichnet, ob es sich um Gas- oder 
Staub-Ex-Schutz handelt (Gas oder 
Dust), 

>  in Abhängigkeit von der Zündwilligkeit 
der explosiven Atmosphäre eine Eintei-
lung in Explosionsuntergruppen vorge-
nommen (IIA, IIB oder IIC),

>  eine maximale Oberflächentemperatur 
angegeben, da diese stets kleiner sein 
muss als die Zündtemperatur des poten-
ziellen Gas- bzw. Dampfgemisches (z. B. 
T3 = 200 °C). 

Als wichtigste Kennzahl beschreibt eine 
arabische Ziffer die Gerätekategorie. Hier-
mit wird die Sicherheitsstufe der Geräte 
definiert: 

Geräte der Kategorie 1, 
für den Einsatz in Zone 0, gewährleisten 
ein sehr hohes Maß an Sicherheit.

Geräte der Kategorie 2, 
für den Einsatz in Zone 1, gewährleisten 
ein hohes Maß an Sicherheit.

Geräte der Kategorie 3, 
für den Einsatz in Zone 2, gewährleisten 
ein Normalmaß an Sicherheit.

Gemäß ATEX 95 sind durch den Anla-
genbauer entsprechend gekennzeichnete 
und mit der erforderlichen Dokumentation 
(z. B. Hersteller- bzw. Konformitätserklä-
rung) versehene Komponenten zu verwen-
den. Eine genaue Abfrage der Umgebungs-
bedingungen ist deshalb für die Zuordnung 
der Komponenten bzw. als Auswahlkriteri-
um bei der Anlagenkonzeption unbedingt 
notwendig. Die schlichte Bezeichnung 
„EX-Verdichter“ ist heute nicht mehr aus-
reichend. 

Die meisten Komponentenhersteller 
bieten Serienprodukte für vielseitige An-
wendungsbereiche an. Daher kann von 
ihnen jeweils nur das Produkt selbst be-
trachtet und gekennzeichnet werden. Die 
Wechselwirkung mit anderen Geräten der 
Anlage sowie der Umgebung, speziell in 
Hinsicht auf potenzielle Zündquellen, sind 
durch den Anlagenbauer zu beurteilen und 
für die gesamte Anlage zu dokumentie-
ren. 

Was bedeutet dies für den  
Komponentenmarkt?
Trotz langer Vorlaufzeit sind bisher noch 
nicht allzu viele Komponenten für Kältean-
lagen mit ATEX-Kennzeichnung auf dem 
Markt verfügbar. Des Weiteren sind einige 
Normen noch in der Entwurfsphase, vor 
allem was den mechanischen Explosions-
schutz betrifft. Hier herrschen darum noch 
viel Unsicherheit und Meinungsunterschie-
de. Als Komponente mit größten Heraus-
forderungen gilt in einer Kälteanlage der 
Kältemittelverdichter, da es hier zu einer 
Kombination und Überschneidung von 

Einteilung nach Ex-Zonen zur „Gefährdungsbeurteilung“ gemäß  
Betriebssicherheitsverordnung

Beispiel für eine Kennzeichnung

ist somit die Eigenverantwortung der Be-
triebsinhaber gefragt.

Die Erstellung eines Explosionsschutz-
dokuments ist für Neuanlagen vor Aufnah-
me der Arbeit Pflicht. Für bereits vorhan-
dene Einrichtungen gilt eine Übergangs-
frist bis zum 31. Dezember 2005.

Beispiel für eine Zoneneinteilung
Abhängig von der Häufigkeit und Dauer 
des Auftretens explosiver Atmosphäre 
werden explosionsgefährdete Bereiche in 
Zonen unterteilt und dementsprechend 
gekennzeichnet:
Zone 0:

Explosionsfähige Atmosphäre ist stän-
dig, über lange Zeiträume oder häufig 
vorhanden.

Zone 1:
Explosionsfähige Atmosphäre ist bei 
Normalbetrieb gelegentlich vorhanden.

Zone 2:
Explosionsfähige Atmosphäre ist bei 
Normalbetrieb nicht oder aber nur kurz-
zeitig vorhanden. 

Die „Hersteller“-ATEX  
(EG-Richtinie 94/9/EG =>  
Gerätesicherheitsgesetz)

Am sichersten sind Anlagen, die eine Bil-
dung explosiver Atmosphären schon im 
Vorfeld ausschließen. Leider ist dieser so 
genannte primäre Explosionsschutz in der 
Praxis oft nicht möglich. Deshalb ist als 
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elektrischem und mechanischem Explo-
sionsschutz kommt. Unterschiedliche In-
terpretationen von verschiedenen öffent-
lichen Stellen machen die Situation nicht 
leichter. Aus der Not geborene individuelle 
Einzellösungen scheinen daher oft auch 
nicht nachvollziehbar. Manche Anlagen 
werden nach wie vor noch mit offenen 

Verdichtern als Stand der Technik akzep-
tiert, anderen Ortes verlangen die Auf-
sichtsbehörden, übertrieben dargestellt, 
die Verdichter mit dicken, verschweißten 
Stahlplatten druckfest zu kapseln. 

Die Lösung
Als erster Verdichterhersteller lässt 
Bock Kältemaschinen halbhermeti-
sche Hubkolbenverdichter für die 

Kategorie 2 zertifizieren. Diese eignen 
sich dank einem Höchstmaß an Sicher-
heitsvorkehrungen für den Einsatz in ex-
plosiver Atmosphäre der Zone 1 bis zum 
Temperaturbereich T3 (= 200 °C). 
Nach aufwendigen und umfangreichen Be-
gutachtungen, Risikoanalysen und Untersu-
chungen wurde für die erste Verdichter-
Baureihe „Pluscom 34” (Hubvolumen 
18,8/22,1/ 27,3/33,1 m³/h bei 50 Hz) die EG-
Baumusterprüfbescheinigung durch den 
unabhängigen TÜV Süddeutschland erteilt.
Gleichzeitig erweiterte Bock sein bereits 
zertifiziertes und umfangreiches QS-Ma-

nagement speziell für diese ATEX-Verdich-
ter. Diese sind ab sofort lieferbar.  ◼

Zertifizierter ATEX-Verdichter der Bock Pluscom 
34-Baureihe

Brennbare Kältemittel
Kältemittelverdichter, die für brennbare 
Kältemittel eingesetzt werden, unterlie-
gen dem Geltungsbereich der ATEX-
Richtlinien zur bestimmungsgemäßen 
Verwendung von Geräten und Schutz-
systemen explosionsgefährdeter Berei-
che. Aufgrund der Zonendefinition ist 
bei Einsatz von Kohlenwasserstoffen 
als Kältemittel auch eine Zoneneintei-
lung notwendig. Dabei ist zumeist min-
destens von Zone 2 in der näheren 
Umgebung der Anlage auszugehen, da 
eine Leckage nicht komplett ausge-
schlossen werden kann. Deshalb sind 
entsprechend der ATEX-Richtlinie Ge-
räte für diese deklarierte Zone einzuset-
zen.

Alle Bock-ATEX-Verdichter sind für 
die gängigen Kohlenwasserstoff-Kälte-
mittel freigegeben.


